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RS OGH 1987/7/14 4Ob344/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1987

Norm

ARG §17

Rechtssatz

Eine Messe liegt nicht vor, wenn das charakteristische Merkmal des Verkaufes nach Muster vor allem an gewerbliche

Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer fehlt; daran kann auch die Bezeichnung als "Messe"

nichts ändern.
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